
Te.~tfestsefzw11111e11: 

2. Planungsrechtliche Festsetzungen 
2.1 Bei Ermittlung der zu läss igen Geschoßfläche sind Aufent­

haltsräume auch in Geschossen, die nicht Vollgeschosse 
im Sinne der Hess. Bauordnung sind , mitzurechnen . 

2.2Gehwege, Stellplätze , Zufahrten, Hofflächen und Terras­
sen sind in einer Bauwe ise herzustellen , die eine Ver­
sickerung von Niederschlagswasser ermöglicht. 

2.3Niederschlagswasser ist a u f dem Grundstück soweit 
wie möglich zu verwerten und zu versickern . 

2.4 Der südwestliche Rand des Baugrundstückes (Fist. 116/1) 
ist gemäß Pflanzliste als struktu rre iche Hecke mit Bäumen 
u. Sträuchern zu bepflanzen . Pflanzabstand zwischen den 
Bäumen: 1 o m, Hecke:4 bis 5-reihig und In den Reihen 
alternierend , Pflanzabstand zwischen den Reihen 1,00 m 
und zwischen den Pflanzen 0,5 min den Reihen . 
Di<l Heckengehölze sind in kleinen (unterschied lich großen) 
Gr ~ppen gleicher Art zu pnanzen . 

2.5Einfriedigungen sind als Hecken mit standortgerechten 
Gehölzen gemäß Pflanzliste zu gestalten . Mauersockel 
sind unzulässig . Andere Materialien wie Zäune aus Draht­
geflecht, Holz dürfen nur in Verbindung mit Hecken ver­
wendet werden; in diesem Falle muß jedoch ein Mindest­
abstand von 0, 15 m zwischen Boden und Zaununterkante 
eingehalten werden . 

2.6Die nicht überbauten Grundstücksflächen sind als arten­
und strukturreicher Hausgarten zu gestalten . Sie sind zu 
mindestens 40 % mit Bäumen und Sträuchern gemäß 
Pflanzliste zu bepflanzen(1 Baum= 25 m2, 1 Strauch = 1 m2) 

Pflanzliste 

Sträucher· 

Hainbuche 
Eberesche 
Feldahorn 
Salweide 
Esche 
Heckenkirsche 
Schwarzer Holunder 
Trauben-Holunder 
Schlehe 
Hartriegel 
Weißdorn 
Wildrosen 
Hasel 
Pfaffenhütchen 
Traubeneiche 
Brombeere 
Stachelbeere 
Gew. Schneeball 
Himbeere 
Kornelkirsche 
Liguster 

Carpinus betulus 
Sorbus aucuparia 
Acer campestre 
Salix caprea 
Fraxinus excelsior 
Lonicera xylosteum 
Sambucus nigra 
S. racemosus 
Prunus spinosa 
Cornus sanguinea 
Crataegus spp. 
Rosa canina, dumetorum, rubiginosa 
Corylus avellana 
Euonymus europaeus 
Quercus petraea 
Rubus fruticosus agg. 
Ribes uva-crispi 
Viburnum opulus 
Rubus idaeus 
Cornus mas 
Ligustrum vuJgare 

Kletterpflanzen: Waldrebe (Clematis vitalba), Kletterhilfe nötig 
Hopfen (Humulus lupulus), Kletterhilfe nötig 
Efeu (Hedera helix), Selbstklimmer 
Weintraube (Vitis vinifera), K letterhilfe nötig 
Geißblatt (Lonicera caprifolium), Kletterhilfe nötig 
Kletterrosen (diverse Rosa-Arten Wld Sorten), Kletterhi lfe nötig 
Spalierobst von Apfel, Birne, Kirsche 

Hinweis: 
Die Begrünung geeigneter Fassadenflächen wird 
empfohlen. 

l~ec:l1ts111111a.lln!e11: 
Baugesetzbuc h (Bau BJ. Bau­
nutzungsverordnung (BauNVO). 
Planzelchenverordnung (PlanzVO), 
Hessisc he Bauo rdnung (HBOJ, 
Hessisches Natursc hutzgesetz 
(HeNatG), Hess isches Wasser­
gesetz (HWG) jeweils In der bei 
der maßgeblichen öffentlichen 
Auslegung gellenden Fassung. 

-

Hinweise: 
1.Gemäß § 51(3) HWG und§ 42(2) HBO soll Nieder­
schlagswasser verwendet oder zur Versickerung 
gebracht werden. 
2.Gemäß § 20 HDSchG: 

Gemäß§ 20 Hess. Denkmalschutzgesetz wird 
darauf hingewiesen , daß bei Erdarbeiten erkenn· 
bare Bodendenkmäler oder archäologische Funde 
unverzüglich 
1.dem Landesamt für Denkmalpflege, Archäolog i­
sche Abteilung Marburg, zu melden sind 
und 
2. bei positivem Befund dem LID eine angemesse­
ne Zeit, aber nicht mehr als 6 Monate , zur Ausgra­
bung und Dokumentation einzuräumen ist. 

3.Die Stellplatzsatzung der Gemeinde Ebsdorfergrund 
vom 01.06.1995 ist zu beachten. 

Standortgemäße hochstämmige Obstbäume 

Pnnnzlistc 

Baumanns Renette für feuchte Boden, etwas frostempfindlich, schwachwüchsig 
Boikenapfel anspruchslos 
Churlumowsky leichte bis mitt l. Böden, oohwuchwüchsig 
Coulons Renette mittl., nlcht zu feuchte Böden 
Danziger Kantapfel für höhere Lagen geeignet 
Harbc:rts Renette frostempfindlich, starkwüchsig 
Jakob Lebe! für feuchte Böden, starkwochsig 
Kaiser Wilhelm für gute Lagen und Böden bis 700m Obc:r NN 
Krogcrs Dickstiel auch für Spätfrostlagen, mittel- bis starkwüchsig 
Lnndsberger Renette für mittlere Böden 
Lohrer Rambour kalkliebcnd 
Mauzen-Apfel für trockene Standorte 
Mautapfel für mittl ere Böden 
Purpurroter Cousinot keine Nasse und Kä lte vertragend 
Rheiniooher Bahnapfel für rauhe und höchste Lagen 
Rheinischer Winterrambour für Höhen bis 800n1 o.NN 
Roter Trier' scher Weinapfel für feuchte Böden und wärmere Lagen 
Schöner von Boskoop frostempfindlich 
Schöner von Nord hnusen für ka lkreiche, nicht zu schwere Böden 

&Mn 
Frühe aus Trevou.'I: 
Großer Katzenkopf 
Grüne Jagdbirne 
Gute Graue 
Hofratsbirne 
Neue Poiteau 
Osterr. Weinbirne 
Pastorenbirne 
Schweizer Wasserbirne 

Pflaumen/Kirschen 

frostempfindlich 
für windgesohotzte Lagen 
speziell für den Außenbereich 
anspruchslos, für Hochlagen 
sehr starkwüchsig 
anspruchslos 
froslhart 
811Spruchslos 
starkwüchsig 

Hofzwetschge für gute, feuchte Böden 
DOnissens Gelbe 
Knorpelkirsche anspruchslos 
Hedelfingcrs Frühe 
BUhlers Frühzwetschge 
Schneiders frohe Knorpel 
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Flurnummer 

Polygonpunkt 

Flurstücksnummer 

vorha ndene Grundstücks­
und Wegeparzellen mit 
Grenzsteinen 

vorhandene Bebauung 

geplante Bebauung 
nicht verbindlich 

1.Planzeichen 
Art der baulichen Nutzung 
Dorfgebiet 
zulässig sind 2 Wohnungen mit Garagen 
und Nebenanlagen 

Maß der baulichen Nutzung 

Zahl der zu lässigen Vollgeschosse 

Grundflächenzahl GRZ 

Geschoßflächenzahl GFZ 

Bauweise, Baulinien. Baugrenzen 

Offene Bauweise 

Zulässige Dachneigung 

Baugrenze 

Üloerbauliore Fliiche 
9emä6 § 9 Abs. l tt. 2 O.uGB 

Garagen und Nebenanlagen 
sind auch außerhalb der über­
baut>aren Flächen zulässig 

Verkehrsflächen 

Öflentlidie Verkelmflidte 
gelltäl § 9 Ak l Nr. ll BauG8 

lllllrl..ll'1is,._· Im Uferbereich des 
Gewässers "Selteng roß" (1 O m 
Abstand vom Gewässer) ist 

jegliche Bebauung unzulässig . 

Planungen.Nutzungsregelungen und 
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege 
und zur Entwicklung von Natur und 
Landschaft: 

Pflaazstrailen 
gemö6 § 9 Abs. 1 Nr. 25o ßo•GB 

struldurreiche Hedte 

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen 
von Sträuchern gem.Pllanzliste 
§ 9 Abs. l Nummer 25o BouGB 

Anzupflanzende Sträucher gern. Pllanzliste 

Anzupflanzende Biiume gern. Pllanzliste 

Sonstige Planzeichen 

Grenze des räumlichen 
Geltungsbereiches des 
vorhaben bezogenen 
Bebauungsplanes 

Hausanschluß 
Wasserleitung 

(nicht verbindlich) 

Yerfnl1re111\'en11erke 
Aufstellungsbesdilul·Die Gemeindevertretung hat den Beschl uß zur Einlei-
tung des Verfahrens über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan (Vorhaben -
und Er!(hließungsplan) gemäß§ 12 BouGB am 14. 08. 2000 gefaßt. 
Belediguog der Bürger: Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
wurde gemäß§ 3 (l) BouGB im Rahmen der Bü rgerbetei ligung in der Zeit vom 
28. 08. 2000 bis zum 01. 09. 2000 zu jedermonns Einsicht mit Gelegenheit zur Er­
örterung und Äußerung öffentlich ausgelegt. Die ortsübliche Bekanntmachung er­
folgte am 25. 08. 2000 in den ' Ebsdorfergrund- Nachrichten'. 

Beteiligung der TriioOI' iillendicher Belange: Die von der Planung berührten 
Träger öffentlicher Belange und die Nachbargemeinden sind mit Schreiben 
vom 09. 09. 2000 zur Ab~abe einer Stellungnahme gebeten worden. 
Qffeplegung: Der Entwurf des Bebauungsplanes (Vorhaben- und Emhlie6u ng s-
Plan) hat in der Zeit vom 18. 09. 2000 bis zum 20. 10. 2000 noch§ 3 Abs. 2 
BouGB öffentlich ausgelegen. 
Die Bekanntmachung der Offenlegung war am 08. 09.2000 gemäß Haupt­

satzung vollendet. 

A,g nu Die Gemeindevertretung hat die vorgebrachten Anregungen sowie 
g ahmen am 18. 06. 2001 geprü~und gegeneinander sowie untereinander 

abgewogen. Oas Ergebnis wurde mitgeteih. 

Sotzunosbesdilul: Die Satzung über den vorhobenbezogenen Bebauungsplan 
(Vorhaben-und Erschlielungsplon) 

·bestehend aus der Plonzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil 8)-
wurde am 18. 06. 2001 van der Gemeindevertretung beschlossen. Der Begründung 
mit Grünordnungsp lan wurde zugestimmt. 

Ebsdorlergrund, d.'.2„6·;·-Jtmi 
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Vorhaben: 
NEUBAU EINES ZWEIFAMILIENWOHNHAUSES 

Gemarkung Leidenhofen, 

L_ Flur 2, Fist. 116/1 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan gemäß§ 12 BauGB 
der Gemeinde EBSDORFERGRUND über den 

VORHABEN- UND ERSCHLIESSUNGSPLAN "Grosse Wassumsteile " 
ORTSTEIL Leidenhofen 

Die Ptansatzung besteht aus der Planzeichnung (Vorhaben- und Erschtießungsplan, Teil A) mit Legende 
und dem Text (Satzungstext, Teil B). 
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Dipl.-Ing . Michael Kranixfeld 
Architekt und Bauingenieur 
Obere Birkenallee 3 A'f · l.S". 
34587 Felsberg/Hessen 
Tel efon : 05662/66 46 

Fax : 0566~2/~6!8~_...,(......::::.=:=~~ 

Satzungsexemplar 


